
Hermann KONDRING 

Hermann Kondring wurde am 22. April 1900 in Gelsenkirchen als achtes von elf 

Kindern geboren. Der Vater war Heinrich Kondring, geboren 9. September 1860 in 

Zwillbrock bei Vreden. Die Mutter war Maria Gertrud Collet, geben am 2. Mai 1861 

in Lünten bei Vreden. 

Da die Eltern Ende 1884 in Vreden kirchlich und Anfang 1885 standesamtlich in 

Gelsenkirchen-Schalke geheiratet haben, werden sie auch um diesen Jahreswechsel 

herum ihren Wohnsitz nach Gelsenkirchen verlagert haben. Das erste Kind wird am 

4. Oktober 1885 in Gelsenkirchen-Schalke geboren. 

Hermann Kondring heiratet am 7. April 1925 (Heiratsurkunde Gelsenkirchen Nr. 403 in 

1925) in Gelsenkirchen die Karoline Sauerbier, die am 1. Dezember 1900 in 

Braubauerschaft geboren wurde. 

Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor: 

(1) Hermann Kondring, geboren am 5. August 1925 in Gelsenkirchen. Er 

heiratete eine Martha Scheidt. Er stirbt am 16. Juni 1985. 

(2) Gertrud Kondring, geboren am 18.09.1926 in Gelsenkirchen. Sie war 

Krankenschwester und starb am 13. März 1945 in Regensburg. 

(3) Heinrich/Heinz Kondring, geboren am 23. August 1930 in Gelsenkirchen. Er 

starb 2013. Verheiratet war er mit Inge Radiczewski. 

(4) Helmut Anton Kondring, geboren am 19. September 1932 in Gelsenkirchen. Er 

wanderte im Jahre 1958 nach Montreal/Kanada aus, wo er am 18. März 2012 

starb. Verheiratet war er mit Margret Schüler. 

Hermann Kondring war Bergmann – u.a. auf der Zeche Holland in Wattenscheid. Im 

Jahre 1927 ist er gemeldet in der Bismarck-Kolonie 4a / Parallelstr. 4. Auch 1939 

war er in der Bismarckstraße 4 /Parallelstr. 4 gemeldet. 

Am 3. oder 4. September 1941 ist Hermann Kondring in Gelsenkirchen verhaftet 

worden. 

Am 7. November 1941 kommt Hermann Kondring im Konzentrationslager Dachau an. 

Er wurde als AZR.DR. (Arbeitszwang Reich.Deutsches Reich) geführt und als 

Zwangsarbeiter verwendet. Seine Häftllingsnummer war 28607. 

Am 17. Dezember 1941 wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen verlegt. 

Er ist am 6. März 1942 in Sachsenhausen gestorben. Seine Häftlingsnummer war: 

40559. 

Laut Familienchronik ist er am 20. April 1942 gestorben. 

In der Familie gab es das Gerücht, dass er daß er "im besoffenen Kopp" in einer 

Wirtschaft "Heil Moskau" gerufen haben soll. Und daß man ihn dann "abgeholt" hat. 



14. Juni 1950 – Antragstellung auf Wiedergutmachung 

Mit Datum vom 14. Juni 1950 hat seine Ehefrau Karoline Kondring geb. Sauerbier 

vor dem Sonderhilfe-Ausschuss Gelsenkirchen einen Wiedergutmachungsantrag 

gestellt. Darin gibt sie als zentralen Grund für die Inhaftierung ihres Ehemanns an: 

„Verweigerung der Sammeltätigkeit für die NSV“. Die Inhaftierung sei durch die 

Gestapo ohne Urteil erfolgt.  

Anmerkung: Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (abgekürzt NSV), kurz 

NS-Volkswohlfahrt, wurde am 18. April 1932 durch die Nationalsozialisten 

als eingetragener Verein gegründet und am 3. Mai 1933, nur wenige Monate 

nach der Machtergreifung, zur Parteiorganisation der NSDAP erhoben.  

Von der Stadt Gelsenkirchen wird sodann am 20. Juni 1950 ein 

Strafregisterauszug von der Staatsanwaltschaft Essen angefordert. Das Ergebnis: 

 Lina Kondring geb. Sauerbier, geb. am 1. Dezember 1900, wohnhaft in 

Gelsenkirchen, Üchtingstr. 75 ist nicht vorbestraft. 

 Hermann Kondring, geb. am 22. April 1900, Bergmann, ist nicht vorbestraft. 

 

Das Wiedergutmachungsamt beantragt dann mit Datum vom 10. November 1950 bei 

der Zechenverwaltung Holland in Gelsenkirche Angaben bzgl der Inhaftierung von 

Hermann Kondring: 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingetragener_Verein
https://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei


Die Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft antwortet mit Datum vom 

23.11.1950 wie folgt: 

 
 

Am 15. Januar 1951 erscheint Frau Rosa Zaddach, wohnhaft in Gelsenkirchen, 

Parallelstr. 25 und sagt aus: 

 
 

  



Am 29. Januar 1951 erscheint Herr Bernhard Wiemann, wohnhaft in Gelsenkirchen, 

Sternstr. 2 und sagt aus: 

 
 

Anmerkung: Die Mutter von Karoline Kondring geb. Sauerbier ist eine 

geborene Wiemann. Bernhard Wiemann war ein Vetter der Witwe. 

 

  



27. Juli 1951 – Vertagung der Entscheidung über den Antrag auf 

Wiedergutmachung 

Mit Datum vom 27. Juli 1951 wird dann mitgeteilt, dass über den Antrag von 

Karoline Kondring erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden kann: 

 

 
 

 

  



4. März 1952 - Die neue Gesetzeslage tritt zum 4. März 1952 in Kraft. 

Gesetz über die Anerkennung der Verfolgten und Geschädigten der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaftund über die Betreuung der Verfolgten 

vom 04.03.1952 (Auszug): 

§ 1 

Als Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sind anzuerkennen: 

1. Personen, die wegen ihres auf grundsätzlicher Gegnerschaft zum Nationalsozialismus 

beruhenden, aus Gründen der Politik, der Weltanschauung oder der Religion geführten Kampfes 

gegen das Aufkommen, die Machtergreifung, den Machtausbau oder den Bestand des 

Nationalsozialismus Verfolgung erlitten haben, 

2. Personen, die Verfolgung erlitten haben wegen einer Tat, deretwegen Straffreiheit oder 

Strafherabsetzung auf Grund der Verordnung vom 3. Juni 1947 (VOBlBZ S. 68) gewährt worden 

ist und die nicht aus niedriger Gesinnung, sondern aus ablehnender Einstellung gegenüber der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, Partei oder Führung begangen worden ist. 

Kann der Nachweis der Gewährung von Straffreiheit oder Strafherabsetzung auf Grund der 

Verordnung vom 3. Juni 1947 nicht geführt werden, weil ein ordentliches Verfahren nicht 

eingeleitet oder dieses auf Grund anderer Bestimmungen eingestellt oder die Strafe erlassen 

oder herabgesetzt worden ist, so sind die Bestimmungen der Verordnung vom 3. Juni 1947 

entsprechend anzuwenden, 

3. Personen, die einer durch den Nationalsozialismus aus Gründen der Politik, Rasse, 

Weltanschauung oder Religion verfolgten Personengruppe angehört haben oder in eine solche 

eingruppiert und deswegen verfolgt worden sind. 

§ 2 

Als Verfolgte sind ferner folgende Personen anzuerkennen: 

1. Verwandte und uneheliche Kinder, denen der Verfolgte (§ 1) auf Grund der §§ 1601 ff. bzw. 

1708 BGB nach bestem Können Unterhalt gewährt hat, wenn der Verfolgte mit ihnen bis zur 

Verfolgung in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat. Das gleiche gilt, wenn die häusliche 

Gemeinschaft vorher gegen den Willen der Betroffenen durch Maßnahmen der Behörden oder 

nationalsozialistischer Parteistellen aufgehoben oder die Aufhebung durch solche ihnen drohende 

Maßnahmen zwingend veranlaßt worden ist, 

2. der Ehegatte des Verfolgten, wenn die eheliche Gemeinschaft während der Verfolgung 

bestanden hat. Eine im gegenseitigen Einverständnis zum Zwecke der Tarnung durchgeführte 

Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft oder Lösung der Ehe steht der Anerkennung nicht 

entgegen, 

3. der Verlobte, wenn der Verbindung die Rechtswirkungen einer gesetzlichen Ehe auf Grund des 

Gesetzes über die Anerkennung freier Ehen rassisch und politisch Verfolgter vom 23. Juni 1950 

(BGBl. S. 226) zuerkannt worden sind und das Verlöbnis während der Verfolgung bestanden hat. 

§ 3 

(1) Als Verfolgung im Sinne des § 1 Ziffern 1 und 3 sind nur folgende Tatbestände 

anzusehen: 

1. Freiheitsentziehung. 

Als Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes gelten auch: 

a) Inhaftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederungen oder eine andere von ihr beauftragte Stelle, 



b) Aufenthalt in einer Wehrmachtsstrafeinheit, insbesondere in einem Bewährungs- oder 

Strafbataillon, 

c) Ghetto-Aufenthalt, 

d) Aufenthalt in einem Zwangsarbeitslager. 

2. Flucht ins Ausland, um sich nationalsozialistischen Verfolgungs- oder 

Unterdrückungsmaßnahmen zu entziehen, oder Ausweisung aus dem deutschen Staatsgebiet und 

an die Flucht oder Ausweisung anschließender Aufenthalt im Ausland, wenn der Kampf gegen den 

Nationalsozialismus nachweislich weitergeführt worden ist. 

3. Illegales Leben. 

Illegales Leben liegt vor, wenn sich jemand in Gebieten, in denen die nationalsozialistische 

Herrschaft die Hoheitsgewalt unmittelbar oder durch militärische Besetzung ausübte, im 

Verborgenen aufgehalten hat, um hierdurch nationalsozialistischer Verfolgung aus den im § 1 

genannten Gründen zu entgehen. 

4. Maßnahmen des Nationalsozialismus, die einen noch bestehenden nachhaltigen gesundheitlichen 

Schaden verursacht haben. 

(2) Die in Absatz 1 Ziffern 1 bis 3 aufgeführten Tatbestände gelten jedoch nur als Verfolgung im 

Sinne dieses Gesetzes, wenn sie einzeln oder insgesamt eine Dauer von mindestens 6 Monaten 

erreicht haben. 

(3) Juden im Sinne des § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 

1935 (RGBl. I S. 1333) gelten als Verfolgte, auch wenn keiner der vorgenannten Tatbestände 

vorliegt, es sei denn, daß sie nicht wesentlich schlechter behandelt worden sind als die andere 

deutsche Bevölkerung. Als Juden gelten auch solche Personen, die, ohne Juden zu sein, als solche 

behandelt worden sind. 

 

  



7. April 1952 – Auskunft aus dem AROLSEN-Archiv von der Allied High 

Commission For Germany 

Das Wiedergutmachungsamt Gelsenkirchen scheint Anfang 1952 bei der Allied 

High Commission For Germany Auskunft über Hermann Kondring eingeholt zu 

haben. Die Antwort mit Datum vom 7. April 1952 lautet: 

„Beiligend übersenden wir Ihnen die beantragte Inhaftierungsbescheinigung Nr. 

26318/TD-258 914 für Hermann Kondring, welche sämtliche Angaben enthält, die 

in den hier vorliegenden Original Konzentrationslager-Dokumenten gefunden 

wurden. 

Sachsenhausen-Konzentrationslager-Unterlagen, welche hier vorlagen, sind 

unvollständig.“ 

Die Inhaftierungsbescheinigung besagt: 

 Hermann Kondring ist am 7. November 1941 im Konzentrationslager 

Sachsenhausen angekommen. 

 Hermann Kondring wurde als „AZR“ (Arbeitszwang-Reich) geführt. 

 Hermann Kondring starb am 6. März 1942 im Konzentrationslager 

Sachsenhausen. 

 

Das Wiedergutmachungsamt Gelsenkirchen geht der Kennzeichnung AZR 

(Arbeitszwang Reich), die eine Kennzeichnung aus der NS-Zeit (der Gestapo)  ist, 

nach und wendet sich noch einmal an die Gelsenkirchener Bergwerksaktien-

gesellschaft mit der Bitte um Auskunft, ob er vom 29. März 1940 bis zum 3. 

September 1941 durchlaufend gearbeitet habe: 

 



 

Mit Schreiben vom 14. Juni 1852 kommt die Antwort: 

 
 

Auch Karoline Kondring wird gebeten, mitzuteilen, wo und in welchem Umfang ihr 

verstorbener Ehemann beschäftigt war: 

 
 

Ein detaillierte Auflistung der Arbeitsstellen des Hermann Kondring sind nicht in 

der Akte. Immerhin war Hermann Kondring im September 1941 kurz vor Vollendung 



seines 42 Lebensjahres. Er wird viele Jahre auf evtl. mehreren Zechen tätig 

gewesen sein. 

Seine Ehefrau scheint über die weiteren Arbeitsstellen ihres Ehemanns keine 

Angaben gemacht zu haben: 

 

 
 

 

11. August 1952 – Erneute Antragstellung auf Wiedergutmachung 

Mit Datum vom 11. Augsut 1952 wiederholt Karoline Kondring geb. Sauerbier ihren 

Antrag auf Wiedergutmachung – mit Bezug auf die mit dem neuen Gesetz 

geschaffene Grundlage. 

  



17. September 1952 – Termin für die mündliche Verhandlung 

Mit Datum vom 17. September 1952 wird Lina Kondring geb. Sauerbier der Termin 

der mündlichen Verhandlung mitgeteilt: 

 

 
 

  



29. September 1952 - mündlichen Verhandlung 

Das Protokoll: 

 



 
 

Die zentrale Begründung der Witwe war: Ihr Ehemann habe sich mehrmals 

geweigert für die NVA mit der Sammelbüchse von Haus zu Haus zu gehen. Vor der 

Inhaftierung am 3. September (ein Mittwoch) soll ein Herr Adler an einem Sonntag 

die Sammelbüchse vorbeigebracht haben. Als er diese am Abend abholte, war sie 

noch leer. Dabei soll er gedroht haben. 



Das Gericht ist zu keinem Zeitpunkt der Frage nachgegangen, woher die Gestapo 

gewusst haben soll, dass Hermann Kondring Fehlzeiten auf der Zeche Holland 

gehabt hat. 

Positiv zu bewerten ist, dass keine voreilige Entscheidung gefällt wurde, sondern 

weitere Beweismittel beschafft werden sollten – von der Zeche Holland und durch 

die Witwe Lina Kondring. 

 

Januar/Februar 1953 – Abteilung für Wiedergutmachung 

Mit Schreiben vom 13. Januar 1953 bittet die Abteilung für Wiedergutmachung 

der Stadt Gelsenkirchen das Arbeitsamt um weitere Unterlagen zur Beschäftigung 

des Hermann Kondring: 

 
 

Ein Antwortschreiben des Arbeitsamtes findet sich in der Akte nicht. 

  



Die Abteilung für Wiedergutmachung beantragt Hermann Kondring eidlich zu 

vernehmen: 

 
 

 



Die eidesstattliche Erklärung des Hermann Kondring: 

 



 
 

Mit Schreiben vom 3. Februar 1953 wird Lina Kondring u.a. aufgefordert, weitere 

Angaben zu Beschäftigungszeiten ihres verstorbenen Ehemanns zu machen: 

 
 



Ein entsprechendes Antwortschreiben von Lina Kondring ist in der Akte nicht zu 

finden. 

9. September 1954 – Erneute Antragstellugn auf Wiedergutmachung 

Über die bisherigen Anträge auf Wiedrgutmachung scheint nicht entschieden 

worden zu sein. Lina Kondring beantragt mit Datum vom 9. September 1954 um eine 

Entscheidung: 

 
 



14. Mai 1955 – Ermittlungsbericht 

Mit Datum vom 14. Mai 1955 ist der Ermittungsbericht datiert: 

 



 



 



 
 

Anmerkung: Im ersten Abschnitt lautet es „…ist  nach Auskunft des 

Internationalen Suchdienstes Arolsen wegen „Arbeitszwang-Reich“ im KZ 

Dachau und Sachsenhausen inhaftiert gewesen…“. Das stimmt so nicht, denn 

der Internationale Suchsdienst Arolsen hat keine eigene Auskunft erteilt, 

sondern bezog nur auf die vorliegenden Dokumente „Karteikarte/Zugangs-

buch“ im KZ Dachau und dem „Totenbuch“ im KZ Sachsenhausen.  



3. Oktober 1955 - Entscheidung 

 



 



 
 

 

  



Aus Dachau: 

https://stevemorse.org/dachau/details.p ... 
&image=282: 

 
https://collections-server.arolsen-arch ... 
wo/001.jpg: 

 

 

https://stevemorse.org/dachau/details.php?lastname=KONDRING&firstname=Hermann&title=&birthday=22&birthmonth=Apr&birthyear=1900&birthplace=Golsenkirchen&from=&town=Golsenkirchen&street=Parallerstr.%204&number=28607&DateOfArrival=zug.%2007%20Nov%201941&disposition=%C3%BCb.%2017%20Dec%201941%20Sa.&comments=&category=AZR.%20DR.&ID=76082&page=2.900/Ky.&disc=3&image=282
https://stevemorse.org/dachau/details.php?lastname=KONDRING&firstname=Hermann&title=&birthday=22&birthmonth=Apr&birthyear=1900&birthplace=Golsenkirchen&from=&town=Golsenkirchen&street=Parallerstr.%204&number=28607&DateOfArrival=zug.%2007%20Nov%201941&disposition=%C3%BCb.%2017%20Dec%201941%20Sa.&comments=&category=AZR.%20DR.&ID=76082&page=2.900/Ky.&disc=3&image=282
https://collections-server.arolsen-archives.org/V/Ous_partitions/33/01010602/aa/ai/wo/001.jpg
https://collections-server.arolsen-archives.org/V/Ous_partitions/33/01010602/aa/ai/wo/001.jpg


 
 

 



 
 

  



 

Aus Sachsenhausen: 

6. März 1942 – 18:15 Uhr – Lungenentzündung/Herzschwäche 

 

 
 



24.04.2023 
Sehr geehrter Herr Brinkkötter, 
 
bezüglich Ihrer Anfrage möchte ich Ihnen folgendes mitteilen. 
 
Fast alle Akten der Kommandantur des KZ Sachsenhausen einschließlich der Häftlingskartei und 
nahezu aller Häftlingsakten sind von der SS im Frühjahr 1945 noch vor der Befreiung des KZ vernichtet 
worden. Die wenigen, unvollständig erhalten gebliebenen Akten befinden sich in verschiedenen 
Archiven. Die häftlingsbezogenen Informationen dieser Unterlagen sind in unserem Archiv in 
Datenbanken erfasst. 
 
In unseren Datenbanken konnten Angaben zu Hermann Kondring ermittelt werden. Demnach ist er 
mit der Häftlingsnummer 40559 (im Dezember 1941) im KZ Sachsenhausen registriert worden. Ich 
sende Ihnen die Informationen anliegend zu Ihrer Kenntnis. 
 
Ich kann Ihnen noch empfehlen, eine Anfrage an Arolsen Archives zu richten. Diese sind seit 
Jahrzehnten als zentrale Erfassungsstelle aller im In- und Ausland verwahrten Unterlagen über 
Konzentrationslagerhäftlinge tätig. 
https://arolsen-archives.org/kontakt/ 
  
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Monika Liebscher 
  
Archiv 
Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen 
Straße der Nationen 22 
16515 Oranienburg 
archiv@gedenkstaette-sachsenhausen.de 
https://www.sachsenhausen-sbg.de/ 
www.stiftung-bg.de | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube 

 

https://arolsen-archives.org/kontakt/
mailto:archiv@gedenkstaette-sachsenhausen.de
https://www.sachsenhausen-sbg.de/
http://www.stiftung-bg.de/
https://www.instagram.com/sachsenhausenmemorial/
https://www.facebook.com/SachsenhausenMemorial/
https://twitter.com/GMSachsenhausen
https://www.youtube.com/channel/UC59KQydytGlJh_PzFDx5eMw


Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten / Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg 

Oranienburg, 24.4.2023 

 

Auskunft zu einem ehemaligen Häftling des KZ Sachsenhausen 

 

 

ZUR PERSON: 
Familienname: Kondring 
Vornamen: Hermann 
Geburtsdatum: 22.04.1900 
ZUR HAFTZEIT IM KZ SACHSENHAUSEN: 
Häftlingsnummer: 40559 
Häftlingskategorie: Arbeitsscheuer 
Häftlingsblock: 66 
Meldung: Abgang/verst. 
am: 06.03.1942 
ANGABEN ZUR QUELLE: 
Quellenart: Veränderungsmeldung 
Erstellungsdatum: 07.03.1942 
Institution: [Konzentrationslager Sachsenhausen] 
PROVENIENZ DES ORIGINALS:  
FSB-Archiv, Moskau 
N-19092/Tom 98, Bl. 062 
 
ZUR PERSON: 
Familienname: Kondring 
Vornamen: Hermann August; Rufname: Hermann 
Geburtsdatum: 22.04.1900 
Konfession: katholisch 
Geburtsort: Bismarck in Westfalen 
Wohnort: Gelsenkirchen 
Beruf: Bergmann 
ZUR HAFTZEIT IM KZ SACHSENHAUSEN: 
Sterbeort: Oranienburg im Lager Sachsenhausen 
Sterbedatum: 06.03.1942 
Sterbeurzeit: 18:15 
Todesursache: Herzschwäche 
Grundleiden: Bronchopneumonie 
ANGABEN ZUR QUELLE: 
Quellenart: Sterbezweitbuch 
Erstellungsdatum: 10.03.1942 
Institution: Standesamt Oranienburg 
PROVENIENZ DES ORIGINALS:  
Standesamt Oranienburg 
Standesamt Oranienburg, Nr. 527/1942 (II), Bl. 189 
 
 
 
  Diese Angaben sind in einer Datenbank der Gedenkstätte quellengetreu elektronisch erfaßt. 
Für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit können wir nicht garantieren. 
Anmerkungen: Aufgrund von Verständigungsproblemen zwischen Häftling und Lagerschreiber kam es häufig vor, 
  dass Namen und Daten von Häftlingen falsch registriert wurden.   

 

  



Sachsenhausen 

Das Konzentrationlager befand sich in der Stadt Oranienburg nördlich von Berlin. 

Zwischen 1936 und 1945 waren im KZ Sachsenhausen mehr als 200.000 

Menschen  inhaftiert. Unter ihnen befanden sich politische Gegner des NS-Regimes, 

Angehörige der von den Nationalsozialisten als rassisch oder biologisch minderwertig 

erklärten Gruppen wie Juden, Sinti und Roma, als "Homosexuelle" Verfolgte sowie 

sogenannte "Berufsverbrecher" und "Asoziale". Waren die Häftlinge zunächst 

überwiegend deutsche Staatsbürger, wurden nach Beginn des Zweiten Weltkrieges 

zehntausende Menschen aus den besetzten Ländern in das KZ Sachsenhausen 

verschleppt, darunter politische Gegner des Nationalsozialismus bzw. der 

kollaborierenden Regierungen, ausländische Zwangsarbeiter sowie alliierte 

Kriegsgefangene. 1944 waren rund 90 Prozent der Häftlinge Ausländer, unter denen 

Bürger der Sowjetunion und Polen die größten Gruppen stellten. Unter den Häftlingen 

des KZ Sachsenhausen befanden sich auch rund 20.000 Frauen. 

Der Arbeitseinsatz der Häftlinge erfolgte zunächst in SS-eigenen Werkstätten und 

Betrieben auf dem lagereigenen Industriehof sowie in verschiedenen Strafkommandos 

wie dem "Klinkerwerk" oder dem "Schuhläuferkommando". Seit dem Spätsommer 1938 

mussten Häftlinge des KZ Sachsenhausen unweit der Lehnitz-Schleuse bei Oranienburg 

das weltweit größte Ziegelwerk errichten, um die Baustoffe für die gigantischen 

Bauvorhaben der NS-Führung in der Reichshauptstadt Berlin zu liefern. Dazu trieb die 

SS täglich bis zu 2.000 Häftlinge unter den Augen der Oranienburger Bevölkerung über 

die Kanalbrücke ins Klinkerwerk. Als „Todeslager“ war das Kommando unter den 

Häftlingen besonders gefürchtet, zumal die SS das Klinkerwerk als Tatort gezielter 

Mordaktionen nutzte. Mit der Einrichtung eines Barackenlagers bekam das Klinkerwerk 

1941 den Status eines selbständigen Außenlagers. Ab 1943 nutzte die SS das Gelände 

für die Rüstungsproduktion. In den Öfen des Klinkerwerks wurden Granatenrohlinge 

geglüht. 

Das 1940 eingerichtete "Schuhläuferkommando" unterstand einem zivilen Beamten des 

Reichswirtschaftsministeriums. Hier mussten Häftlinge tagelang mit Gepäck auf einer 

um den Appellplatz angelegten Schuhprüfstrecke mit verschiedenen Bodenbelägen 

marschieren, um die Tauglichkeit von Schuhsohlenmaterial zu testen. Im Zuge des 

massenhaften Einsatzes von KZ-Häftlingen als Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie 

entstanden ab 1942 mehr als 100 Außenkommandos und Außenlager des KZ 

Sachsenhausen. Diese lagen in der Nähe von Rüstungsbetrieben wie z. B. den Heinkel-

Flugzeugwerken in Oranienburg oder bei Berliner Rüstungsbetrieben wie AEG und 

Siemens. 

Zehntausende Häftlinge kamen im KZ Sachsenhausen durch Hunger, Krankheiten, 

Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen um oder wurden Opfer von 

systematischen Vernichtungsaktionen der SS. Im Herbst 1941 ermordete die SS 

mindestens 13.000 sowjetische Kriegsgefangene, unten denen sich viele Juden befanden, 

in einer eigens dafür gebauten "Genickschussanlage" und bei der Erprobung von 

Gaswagen. Etwa ein halbes Jahr später wurde im Frühjahr 1942 auf dem Industriehof 

eine Vernichtungsanlage mit Krematorium, Genickschussanlage und einer 1943 

eingebauten Gaskammer errichtet. In Analogie zum Turm A als Eingangstor bezeichnete 

die SS das Gebäude zynisch als "Station Z". 



 


